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- über Herrn Beigeordneten Adomat gez. Adomat 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
Erhalt der Sportplatzanlage Am Stadtpark  
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 11.11.2017 
- Nr. 2017/1981 
 
Der Sportpark Leverkusen hat die Nutzungsvereinbarung mit dem BV Wiesdorf über die 
Sportplatzanlage (SA) Am Stadtpark zum 31.12.2017 aufgrund der geringen Auslastung 
gekündigt. Seit August 2017 versucht der Verein eine Rücknahme der Kündigung und 
einen Verbleib auf der SA zu erwirken.  
 
Aufgrund der unbeständigen Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren, den 
weiterhin zu erwartenden Kosten bei einem Betrieb der SA durch den BV Wiesdorf und 
vorhandener gesetzlicher Pflichten des Sportpark Leverkusen besteht, auch im Hinblick 
auf die geplante Umgestaltung des Bereiches im Rahmen des „Integrierten Handlungs-
konzeptes Leverkusen-Wiesdorf“, aus Sicht des Sportparks keine Möglichkeit, die be-
reits fristgerecht gekündigte Nutzungsvereinbarung weiterzuführen. Dieser Standpunkt 
wurde auch in den bisherigen Vorberatungen zum oben genannten Antrag im Betriebs-
ausschuss Sportpark Leverkusen am 23.11.2017, in der Bezirksvertretung für den 
Stadtbezirk I am 27.11.2017 und im Finanz- und Rechtsausschuss am 04.12.2017 be-
stätigt. 
 
Im Zusammenhang mit den Bestrebungen des Vereins zum Verbleib auf der SA fand 
am 12.12.2017 ein Gespräch im Büro von Herrn Oberbürgermeister Richrath statt. Die 
Gesprächsniederschrift ist diesem Schreiben als Anlage 1 beigefügt. 
 
Der Verein bittet darum, seinen Trainings- und Spielbetrieb bis zum Ende der laufende 
Fußballsaison am 10.06.2018 auf der Anlage Am Stadtpark aufrechterhalten zu können, 
um anschließend ab dem 11.06.2018 mit allen Mannschaften auf die Sportplatzanlage 
Birkenberg zu wechseln. Der Verein würde 
 
1. alle Kosten der SA Am Stadtpark (einschließlich der Kosten für die vom Sportpark  

Leverkusen durchzuführenden Maßnahmen im Rahmen der Betreiberüberwachungs-
verpflichtung ) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 10.06.2018 übernehmen sowie 

 
2. die abschließende Aufgabe der SA Am Stadtpark zum 10.06.2018 und den ver- 

bindlichen Wechsel aller Mannschaften des BV Wiesdorf zur SA Birkenberg fest-
schreiben. 

 



Unter der Voraussetzung der Vorlage eines einstimmigen Beschlusses des Vereinsvor-
standes stimmte die Verwaltung diesem Vorgehen zu. Der Beschluss wurde vorgelegt 
und ist diesem Schreiben als Anlage 2 beigefügt.  
 
Vorschlag zum weiteren Vorgehen: 
Im Sinne einer einvernehmlichen Lösung schlägt der Sportpark Leverkusen die Duldung 
des BV Wiesdorf auf der SA Am Stadtpark bis zum 10.06.2018 unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des Gespräches bei Herrn Oberbürgermeister Richrath und des vorge-
legten Beschlusses des Vereinsvorstandes vor. 
 
Aufgrund dieser gemeinsamen Lösung hat sich der Antrag Nr. 2017/1981 der BÜR-
GERLISTE über den Erhalt der Sportplatzanlage als Trainings- und Spielanlage für den 
BV Wiesdorf aus Sicht der Verwaltung erledigt. 
 
Sportpark Leverkusen 
 
Anlagen 1-2 



Anlage 1 zur Stellungnahme der Verwaltung vom 15.12.2017 
zum Antrag Nr. 2017/1981 

 

Gespräch mit Herrn Kiry (BV Wiesdorf) i.S.  
Sportplatzanlage Am Stadtpark 

 

 
Ort: 
Büro des Oberbürgermeisters 
 
Datum: 
12. Dezember 2017 
 
Teilnehmer: 
Herr Oberbürgermeister Richrath 
Herr Beigeordneter Adomat 
Herr Kiry, 2. Vorsitzender BV Wiesdorf 1920 e.V. (BV Wiesdorf) 
Herr Boßhammer, Betriebsleiter Sportpark Leverkusen (SPL) 
Herr Heider, Fachbereich Oberbürgermeister, Rat und Bezirke (01) 
 
 
Herr Oberbürgermeister begrüßt die Anwesenden und leitet in die Thematik ein. Er 
erläutert die Hintergründe, die zu der Entscheidung einer Schließung der Sportplatz-
anlage Am Stadtpark in ihrer jetzigen Form und der Umgestaltung im Rahmen des 
InHK Wiesdorf geführt haben. Er betont, dass der Sportpark Leverkusen (SPL) dem 
Verein entsprechende Ersatzflächen zur Verfügung stellen wird. Herr Boßhammer 
führt aus, dass der SPL hierzu in der Vergangenheit bereits entsprechende Reservie-
rungen auf Sportplatzanlagen vorgenommen hat und den Trainings- und Spielbetrieb 
des BV Wiesdorf sicherstellen kann (Option 1: Trainings- und Spielbetrieb der 1. 
Mannschaft auf der Sportplatzanlage Tannenbergstraße und der weiteren Mann-
schaften auf der Sportplatzanlage Birkenberg; Option 2: Trainings- und Spielbetrieb 
aller Mannschaften auf der Sportplatzanlage Birkenberg).  
 
Herr Kiry bedankt sich für den Gesprächstermin und stellt die Situation aus Sicht des 
BV Wiesdorf dar. Der Verein bittet zur Organisation eines geordneten Übergangs 
darum, die Sportplatzanlage Am Stadtpark eigenfinanziert ohne städtische Zuschüs-
se noch bis zum Ende der laufenden Saison (d.h. bis einschließlich des letzten Spiel-
tages am 10.06.2018 gegen den TuS 1887 Roland Bürrig e.V.) nutzen zu dürfen und 
anschließend (zum 11.06.2018) geschlossen mit allen Mannschaften des BV Wies-
dorf auf die Sportplatzanlage Birkenberg wechseln zu können.  
 
Herr Oberbürgermeister Richrath, Herr Beigeordneter Adomat und Herr Boßhammer 
verdeutlichen, dass eine solche Regelung nur dann getroffen werden könnte, wenn 
kurzfristig für die Ratssitzung am 18.12.2017 ein einstimmiger Vorstandsbeschluss 
des Vereins mit den Unterschriften aller Vorstandsmitglieder erwirkt würde, in dem 
 
1. der Verein die Übernahme aller Kosten der Sportplatzanlage Am Stadtpark (ein-
schließlich der Kosten für die vom SPL durchzuführenden Maßnahmen im Rahmen 
der Verkehrssicherungs- bzw. Betreiberpflicht) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 
10.06.2018 zusagt und 
 
2. die abschließende Aufgabe der Spotplatzanlage Am Stadtpark zum 10.06.2018 
und der verbindliche Wechsel aller Mannschaften des BV Wiesdorf zur Sportplatzan-
lage Birkenberg festgeschrieben wird. 



 
- 2 - 

 

 
Sollte ein solcher Beschluss der Verwaltung spätestens bis zum 14.12.2017 vorge-
legt werden können, würde der SPL (unter dem Vorbehalt, dass zwischenzeitlich kei-
ne neuen Erkenntnisse vorliegen, die einem solchen Vorgehen aus fachlicher Sicht 
entgegenstehen) einen entsprechenden Vorschlag für die Sitzung des Rates der 
Stadt Leverkusen am 18.12.2017 entwerfen und der Politik eine Duldung der Nut-
zung der Sportplatzanlage Am Stadtpark durch den BV Wiesdorf bei voller Kosten-
übernahme und gleichzeitiger Aufrechterhaltung der aktuellen Beschlusslage emp-
fehlen. 
 
Herr Kiry sagt zu, den erforderlichen Beschluss fristgerecht beizubringen und sich 
hinsichtlich konkreter Formulierungen unmittelbar mit Herrn Boßhammer in Verbin-
dung zu setzen. Ein von ihm ursprünglich beantragtes Rederecht in der Ratssitzung 
am 18.12.2017 zieht er vor diesem Hintergrund zurück. 
 
 
12.12.2017 
01-010-hei 
Christian Heider  
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Anlage 2 zur Stellungnahme der Verwaltung vom 15.12.2017 zum Antrag Nr. 2017/1981
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